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Stellungnahme des ADFC Germering zum Bebauungsplan IG 31.4 „Germeringer Harfe“ 
 
Sehr geehrte Frau Köppl, sehr geehrter Herr Thum, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 24.06.2021 zum oben genannten Bebauungsplan. 
 
Anmerkungen/Vorschläge: 
 
1. Durch den geplanten Baukörper kommt es zu einer signifikanten Verengung der Gabriele-
Münter-Straße. Die bisherigen Parkplätze sollen vollständig überbaut werden. Für den 
Radverkehr ist im Verkehrsgutachten von einer Minimal-Lösung die Rede, bei der Radfahrer mit 
dem KFZ-Verkehr zusammen fahren sollen – was bis 4.000 KFZ pro Stunde noch machbar 
wäre. 

 
Mit so einer massiven Ausweitung des Baukörpers in südliche Richtung erscheint die im 
Verkehrsgutachten als wichtig herausgestellte Fahrradverbindung (siehe Abb) nicht realisierbar. 
Der Neubau sollte dazu genutzt werden, die Gabriele-Münter-Straße so breit zu gestalten, dass 
KFZ- und Radverkehr, sowie Fußgänger ausreichend Platz haben. Sonst wird das Ziel einer 
Belebung der Innenstadt nicht zu erreichen sein. Daher sollten die bisherigen KFZ-Stellplätze 
entlang der Gabriele-Münter-Straße entfallen, aber für Radfahrer genutzt und nicht überbaut 
werden. 
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Es kann ja wohl nicht sein, dass in einen neu aufgestellten Bebauungsplan in Germering (das ja 
fahrradfreundlich werden möchte) für den Radverkehr nur Minimallösungen angestrebt werden 
– aber Maximallösungen für die Investoren. 
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2. Kreisverkehrsplatz Gabriele-Münter-Str. / untere Bahnhofstr. / Bahnhofplatz 
Fahrradfahrer müssen auf dem Fahrradweg (hier signalisiert durch rote Furten) Vorrang vor ein- 
und ausfahrenden Kfz haben. Wie im Verkehrsgutachten Seite 39 vorgeschlagen, wird die 
einheitliche Beschilderung und Vorfahrtregelung an den innerstädtischen Kreisverkehren mit 
Hilfe der Verkehrszeichen ZZ 1000-32 und VZ 350-10 empfohlen. Für Radler muss die Querung 
ohne Bordstein-Hindernisse möglich sein. 
 
3. Fahrradabstellanlagen, wie im Verkehrsgutachten empfohlen, sollten in den textliche Teil des 
Bebauungsplans aufgenommen werden – damit das dann auch so gebaut wird! 
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Dies gilt auch für das Bürogebäude auf dem südlichen Teilgrundstück. 
 

 
 
4. Parkplätze für Lieferverkehr 
Für den Lieferverkehr ist eine Parkzone entlang der Gabriele-Münter-Straße nicht akzeptabel – 
sonst rangieren hier LKWs neben Radlern. Das würde Unfälle geradezu heraufbeschwören. 
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Insgesamt kommt des Verkehrsgutachten zu dem Schluss, dass die verkehrliche Erschließung 
„bewältigbar“ sei – also Schulnot 4 oder anders gesagt „auf Kante genäht“. Interessant ist auch 
die Feststellung des Verkehrsgutachtens, dass 2030 der Knotenpunkt Bahnhofstr. – 
Landsberger Str. in Spitzenzeiten bereits durch den bisherigen Verkehr überlastet sein wird – 
da kommt es dann auch ein paar Fahrzeuge mehr eh nicht mehr an.  
 

 
 
 
Bitte bestätigen Sie kurz den Eingang dieses Schreibens. 
 
Gerne stehe ich auch für weitere Diskussionen zur Verfügung. 
 
Viele Grüße 
 

 
Dr. Michael Sigmund 
ADFC Ortssprecher 


